
02

INTERDISZIPLINÄR

AKTUELL

VERSTÄNDLICH

Reguvis Fachmedien GmbH

Postfach 10 05 34, 50445 Köln

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – 70463

Herausgegeben in Verbindung mit der bke – 

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.

Jörg M. Fegert, Emily Sitarski, Kerstin Paschke

Kinder- und Jugendschutz
in der digitalen Welt
Jan Kepert

Das Leistungserbringerrecht
erster, zweiter und dritter Klasse
in der Kinder- und Jugendhilfe
Kathinka Beckmann, Anke Berkemeyer, Thora Ehlting,
Jana Hollenberg, Harith Krenitz, Kerstin Kubisch-Piesk

Der 2. Expert*innenrat in Berlin als
Meilenstein für eine zukunftsfähige
Kinder- und Jugendhilfe

Rechtsprechung
Kontaktverbot bei behaupteter häuslicher
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Vor vier Jahren traten verpflichtende, gesetzlich geregelte Qualifikati-

onsanforderungen für die richterliche Tätigkeit an den Familiengerichten
der Amtsgerichte und an den Familiensenaten der Oberlandesgerichte in
Kraft. Auf die mit Respekt verbundene Frage ausländischer Kollegen, wie
dies erreicht worden ist, konnte ich nur darauf verweisen, dass nach lang-
jährigem Ringen erst offensichtlich zutage getretene schwerwiegende Defi-
zite der familiengerichtlichen Praxis letztendlich den Widerstand zu über-
winden vermochten. Die sich anschließenden Fragen konnte ich nicht
beantworten. Es waren Fragen nach den Qualifikationsanforderungen in
den relevanten Arbeitsfeldern und danach, ob sich die Kinder besser ver-
standen, spürbar unterstützt und ihre Interessen besser vertreten fühlten,
aber auch Fragen nach den ersten Erfahrungen mit der Justiz.
Denn noch immer bestehen erhebliche Evaluationsdefizite. Da nach der Ver-
abschiedung der Qualifikationsanforderungen durch den Bundestag die Länder
es offensichtlich verabsäumt haben, datenschutzrechtlich konform und ver-
lässlich „Ist und Soll“ zu bilanzieren, können die nunmehr immer wieder be-
haupteten erfolgreichen Implementationsschritte nicht ohne Weiteres überprüft
werden. Bereits der Bericht von Barbara Veit (2024) hatte erhebliche Umset-
zungsdefizite feststellen und die Intransparenz der Länder wie der Gerichtsprä-
sidien kritisieren müssen. Die Unübersichtlichkeit der Umsetzungslage, auch
hinsichtlich der Kontrolle der verpflichtenden Qualifikation der Verfahrensbei-
stände durch das Familiengericht, kennzeichnet nach wie vor die aktuelle Lage,
wie auch eine Podiumsdiskussion beim 25. Deutschen Familiengerichtstag
(2025) bestätigte. Die positiv ausfallenden Bilanzierungen zahlreicher gesteig-
erter Aktivitäten in einzelnen Bundesländern, in den Richterakademien und
auch entsprechende Rückmeldungen aus einzelnen Gerichtspräsidien sind
zwar ermutigend, sie ersetzen aber nicht flächendeckende empirisch repräsen-
tative Überprüfungen des Handlungs- und Kompetenzzuwachses durch diese
Aktivitäten. Wie ein solcher Zuwachs an Wissen und Kompetenzen erfolgreich
ermöglicht und überprüft werden kann, hat jüngst eine Forschergruppe exempla-
risch mit einer Prä-Post-Befragung hervorragend belegt. Immerhin hatten
an dieser Fortbildung im Projekt „Gute Kinderschutzverfahren“ auch Richterinnen
und Richter aus der Familiengerichtsbarkeit teilgenommen (s. ZKJ 2026 i.E.).
Angesichts erheblich gesteigerter Anforderungen, hoher Risiken durch Fehl-
entscheidungen und auch der Belastungen in diesem Arbeitsfeld muss über
Anerkennung, Entlastung im umfassenden Sinne, insbesondere hinsichtlich
vernünftiger Arbeitspensen sowie genügender Zeiträume für regelmäßig
nachzuweisende Aus- und Fortbildung der Richterschaft, gesprochen und
politisch durch Sicherstellung der notwendigen Ressourcen reagiert werden.
Gewiss, eine erhebliche Anzahl der Richterinnen und Richter leistet unter den
gegebenen Umständen dennoch gute Arbeit, es müssen aber alle mit den ge-
nannten Maßnahmen für einen Erfolg der Qualifikationsoffensive gewonnen
werden. Es geht um sehr viel, um eine qualifizierte und auch dadurch unab-
hängige und informierte Familiengerichtsbarkeit, die ihr Wissen fortlaufend
auf dem aktuellen Wissensstand halten muss. Letztendlich geht es um nichts
Geringeres als um die Gesetzesbindung der Landesjustizverwaltungen sowie
auch und gerade der Präsidien und deren transparentes Verwaltungshandeln.
Es geht nicht zuletzt um das Vertrauen in den Rechtsstaat. Mittel aus dem
Pakt für den Rechtsstaat müssen daher auch hier eingesetzt werden.

Ihr

Prof. Dr. Ludwig Salgo
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